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Trotzdem wird sich die Regierung eine Reihe von Massnahmen überlegen

müssen, damit Liechtenstein die Abfahrt des Zuges nicht
versäumt. Diese Massnahmen kann sie aber nur dann treffen, wenn sie
die volle Unterstützung des Volkes findet. Ein Volk, das in all
diesen Fragen zwischen Desinteresse und ablehnender Passivität
schwankt, würde seiner Regierung schwierige Verhandlungen noch
erschweren.
Wenn wir die 250 Jahre unserer Geschichte betrachten, haben wir
einen Grund, optimistisch zu sein. In diesen 250 Jahren hat sich
die Landkarte in Europa immer wieder gewandelt, Staaten sind
entstanden und wieder verschwunden, aber das kleine Liechtenstein
hat überlebt."

**********

Neuerungen für 5BB- und Swissair
Passagiere

Wie SBB und Swissair mitteilen, werden die 10-tägigen Retourbillette
von SBB und Swissair zwischen Basel, Bern, Genf und Zürich austauschbar.

Dies vereinbarten die beiden Direktionen mit Wirkung ab 1.Oktober.
Inhaber von Retourbilletten 1. Klasse der SBB zwischen diesen vier
Städten können während der zehntägigen Geltungsdauer gegen eine
angemessene Aufzahlung mit der Swissair zurückfliegen. Ebenso wird
den Flugpassagieren ermöglicht, den Retaurabschnitt ihres
Flugscheines für die Rückfahrt mit der Bahn 1.Klasse kostenlos
umzutauschen. Die Swissair-Luftreisebüros nehmen die Bahnbillette zum
Umtausch entgegen, während die Swissair-Flugscheine in den Bahnhöfen
umgetauscht werden können. Dank dieser Vereinbarung kostet eine
kombinierte Bahn-Flug-Reise innerhalb der Schweiz nun weniger als
der Kauf von getrennten einfachen Bahn- und Flugbilletten.

In eigener Sache

Jeden 1. Samstag im Monat treffen wir uns zu einem gemütlichen Hock.
Wir freuen uns immer, wenn recht viele Landsleute an dieser
Zusammenkunft teilnehmen.
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